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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.02.1995

Norm

ABGB §1393 Satz2 D

KWG 1979 §18

Rechtssatz

Eine als Inhaberpapier gestaltete Sparurkunde kann nicht allein dadurch ihren sich aus dieser rechtlichen Gestaltung

ergebenden Legitimationswirkung entkleidet werden, daß eine Verknüpfung der Sparurkunde mit einem anonymen

Wertpapierdepot und dessen Verrechnungskonto erfolgt. Nur eine als Rektapapier gestaltete Sparurkunde führt dazu,

daß dem Papierinhaber der Nachweis seiner materiellen Berechtigung nicht erlassen wird.
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